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Wahl des Landrats  
 
 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Kreistag 18.07.2016 
zur Beschlussfassung       öffentlich 
 
 
 
II. Beschlussantrag 
 
Der Kreistag wählt den Landrat des Landkreises Böblingen für die Amtszeit 
vom 01. Oktober 2016 bis 30. September 2024.  
 
III. Begründung 
 
Die Amtszeit des Landrats endet am 30.09.2016. Eine Landratswahl, die we-
gen Ablaufs der Amtszeit notwendig wird, ist nach § 39 Abs. 1 Landkreisord-
nung (LKrO) frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwer-
den der Stelle durchzuführen. Der Kreistag hat am 14.12.2015 (KT-Drucks. 
Nr. 247/2015) beschlossen, dass die Wahl am 18.07.2016 stattfindet. Die 
Amtszeit des Landrats beträgt nach § 37 Abs. 2 LKrO acht Jahre und beginnt 
mit seinem Amtsantritt; im Fall der Wiederwahl schließt sich die neue Amtszeit 
an das Ende der vorangegangenen an. 
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Am 14.03.2016 hat der Kreistag gem. § 39 Abs. 2 LKrO zur Vorbereitung der Wahl des 
Landrats den besonderen beschließenden Ausschuss gebildet (KT-Drucks. Nr. 002/2016). 
Dem Ausschuss gehören fünfzehn ehrenamtliche Mitglieder des Kreistags an. Die Aus-
schusssitze verteilen sich wie folgt auf die Fraktionen des Kreistags: Freie Wähler 5 Mitglie-
der, CDU 4 Mitglieder, SPD und GRÜNE je 2 Mitglieder sowie FDP und LINKE je ein Mit-
glied. 
 
Am 25.04.2016 hat der Ausschuss beschlossen (KT-Drucks. Nr. 068/2016), die Stelle des 
Landrats am 29.04.2016 im Staatsanzeiger Baden-Württemberg auszuschreiben. Mit die-
sem Beschluss wurde auch der Text der Stellenausschreibung festgelegt. 
 
Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 30.05.2016 ist beim Vorsitzenden des Ausschus-
ses, Herrn Kreisrat Thomas Sprißler, die Bewerbung des Stelleninhabers, 
 
Herrn Roland Bernhard, Landrat des Landkreises Böblingen 
 
eingegangen. 
 
Der Ausschuss hat daraufhin in seiner zweiten Sitzung am 07.06.2016 beschlossen (KT-
Drucks. Nr. 081/2016), die Bewerbung gem. 39 Abs. 3 LKrO dem Innenministerium Baden-
Württemberg vorzulegen, verbunden mit der Bitte, sie in den gemeinsamen Wahlvorschlag 
an den Kreistag aufzunehmen. Der Ausschuss hat auf die gesetzlich mögliche Benennung 
weiterer Bewerber verzichtet. 
 
Mit Erlass vom 17.06.2016 hat das Innenministerium in Übereinstimmung mit dem Aus-
schussvorschlag für die Wahl des Landrats den vorgenannten Bewerber benannt. 
 
Der Ausschuss hat nach § 39 Abs. 4 LKrO ferner beschlossen, dem Bewerber in der Kreis-
tagssitzung am 18.07.2016 eine Redezeit von max. 30 Minuten für die persönliche Vorstel-
lung einzuräumen. 
 
Die Kreisrätinnen und Kreisräte wählen nach der Vorstellung des Bewerbers den Landrat 
aus dem gemeinsamen Wahlvorschlag des Innenministeriums und des besonderen be-
schließenden Ausschusses zur Vorbereitung der Wahl des Landrats in geheimer Wahl nach 
den Grundsätzen der Mehrheitswahl. Der Bewerber ist gewählt, wenn er mehr als die Hälfte 
der Stimmen aller Kreisrätinnen und Kreisräte auf sich vereinigt. 
 
Wird die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, findet in derselben Sitzung 
des Kreistags ein zweiter Wahlgang statt, für den dasselbe Verfahren gilt. Beide Male zäh-
len bei der Feststellung der absoluten Mehrheit auch nicht anwesende Kreisrätinnen und 
Kreisräte, d. h. der Bewerber muss bei 84 Kreisrätinnen und Kreisräten 43 Stimmen erhal-
ten. Dies gilt auch dann, wenn nicht alle Kreisrätinnen und Kreisräte am Wahlakt teilneh-
men. Erreicht der Bewerber im ersten und zweiten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit, 
ist in derselben Sitzung ein dritter Wahlgang durchzuführen, bei welchem die einfache 
Mehrheit für die Wahl ausreicht. 
 
Das Wahlergebnis wird von einer Wahlkommission ermittelt, die mit jeweils einem Mitglied 
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aus den sechs Fraktionen des Kreistags besetzt ist: 
 
- Bernd Dürr (Freie Wähler) 
- Dr. Ulrich Vonderheid (CDU) 
- Peter Pfitzenmaier (SPD) 
- Heidrun Behm (GRÜNE) 
- Prof. Dr. Dieter Maurmaier (FDP) 
- Brigitte Ostmeyer (LINKE) 
 
 
 

 
Thomas Sprißler 
Erster stellvertretender Vorsitzender 
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